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RS OGH 1977/3/17 2Ob518/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1977

Norm

ZPO §232

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Wäre anstelle eines in Rechtskraft erwachsenen klagsabweisenden Urteiles die Klage mit Beschluß zurückzuweisen

gewesen, so liegt ein Vergreifen in der Entscheidungsform vor. Einer neuerlichen Klage steht das Prozeßhindernis der

Streitanhängigkeit oder der rechtskräftig entschiedenen Streitsache nicht entgegen.
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